
Wann Mieter
einpacken müssen

demMieter, dieRäumung
abzuwenden?
ANTWORT: Erscheint der Mieter
nach der Zustellung der Räu-
mungsklage zum Gerichtster-
min, besteht die Möglichkeit,
zum Beispiel einen Räumungs-
vergleich zu schließen und al-
lenfalls aucheineRatenzahlung
zu vereinbaren, falls derMieter
nicht in der Lage ist, den Miet-
zinsrückstand zu bezahlen.

5 UndwennderMieter
seinemVermietergar

nichtsschuldig ist?
ANTWORT:Bestreitet derMieter,
dass es einen Mietzinsrück-
stand gibt, weil er zum Beispiel
alle Mieten tatsächlich bezahlt
hat oder deshalb weniger be-
zahlt hat, weil er vomMietzins-
minderungsrecht Gebrauch ge-

ANTWORT: „Zuerst wird der Exe-
kutionsbewilligungsbeschluss
gemeinsammit dem vom Ge-
richtsvollzieher festgelegten
Räumungstermin dem Vermie-
ter und demMieter und denBe-
hörden zugestellt, die berufen
sind, Fürsorgemaßnahmen für
Obdachlose einzuleiten“, er-
klärt die Juristin. Wenn die De-
logierung dann erfolgt, besteht
die Tätigkeit des Gerichtsvoll-
ziehers darin, Personen und be-
wegliche Sachen aus der zu räu-
mendenWohnung zu entfer-
nen, und den betreibenden
Gläubiger (Vermieter) in den
Besitz des zu übergebenden
Objektes zu setzen. Dadurch
geht die Verfügungsmacht vom
Mieter auf den Vermieter über.

4 WelcheMöglichkei-
tengibtdasGesetz

2 Waspassiert,wenn
dieRäumungsklage

eingebrachtwird?
ANTWORT:Das Bezirksgericht
schickt sie demMieter zu und
beraumt eine vorbereitende
Tagsatzung an.KommtderMie-
ter nicht zu diesemGerichtster-
min, ergeht ein Versäumungs-
urteil, gegen das derMieter bin-
nen 14 TagenWiderspruch er-
statten kann.Walzl-Sirk: „Ohne
Widerspruch wird das Urteil
rechtskräftigundderVermieter
kann die Räumung derWoh-
nung beimBezirksgericht bean-
tragen.“ Sind die Voraussetzun-
gen dafür erfüllt, erlässt der
RichterdanachdenExekutions-
bewilligungsbeschluss.

3 Dannerfolgt tatsäch-
lichdieRäumung?

1 Wann istderMietzins-
rückstandeinKündi-

gungsgrund?
ANTWORT: „Der Kündigungs-
grund gemäßMietrechtsgesetz
(MRG) ist dann gegeben, wenn
derMieter trotz einernachdem
Eintritt der Fälligkeit erfolgten
Mahnung mit der Bezahlung
desMietzinses über die übliche
oder ihm bisher zugestandene
Frist hinaus, mindestens aber
acht Tage imRückstand ist“, er-
klärt die Juristin undBundesob-
frau des Mieterschutzverban-
des,BarbaraWalzl-Sirk.Anders
gesagt: Der Zahlungsrückstand
muss bei der Zustellung dieser
Kündigung noch bestehen, be-
reits acht Tage fällig gewesen
sein und trotz Mahnung inner-
halb der gesetzten bzw. gewähr-
ten Nachfrist nicht beglichen
worden sein.

FRAGE & ANTWORT.Mit dem Nahen der Weihnachtszeit häufen sich
vielerorts die Mietzinsrückstände. Damit droht eine Räumungsklage.
Auf welche Rechte sich Mieter und Vermieter dabei berufen können.
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BLACK FRIDAY

gebnis: Preisnachlässe von 20
Prozent und mehr gibt es nur
für vier Prozent der analysier-
ten Produkte. Die durchschnitt-
liche Ersparnis liegt zwischen
null und acht Prozent.

DieOnline-Vergleichsplattform
idealo.at hat rechtzeitig vor
dem „Black Friday“ am 29. No-
vember erhoben, wie groß die
Ersparnisse an diesem Tag im
Schnitt wirklich sind. Das Er-
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